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Beschluss:
Aufgrund des Art. 63 ff. Gemeindeordnung erlässt die Stadt Bad Neustadt a. d. Saale
folgende

H A U S H A L T S S A T Z U N G
für das Jahr 2026

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen
und Ausgaben auf 63.759.456 EUR

und

im VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen
und Ausgaben auf 18.186.700 EUR

festgesetzt.

§ 2

(1) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im
Vermögenshaushalt der Stadt sind nicht vorgesehen.

(2) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im
Vermögensplan der Stadtwerke sind in Höhe von 2.176.000 € eingeplant.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren werden wie folgt festgesetzt:

Stadt Bad Neustadt a. d. Saale: 3.856.150 €
Stadtwerke Bad Neustadt a. d. Saale: 0 €

§ 4

entfällt

§ 5

(1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach
dem Haushaltsplan der Stadt wird auf 3.000.000 EUR festgesetzt.

(2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach
dem Wirtschaftsplan der Stadtwerke wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft.

Zusammenstellung der Beschlüsse
aus der öffentlichen Sitzung des Stadtrates

vom 26.02.2026

TOP 3 Haushaltssatzung und Haushaltsplan (mit Stellenplan) 2026 der Stadt
Bad Neustadt a. d. Saale
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Abstimmungsergebnis:

Beschluss:

Der Stadtrat genehmigt den vorgelegten Finanzplan für die Jahre 2027 bis 2029 sowie
das als Grundlage für die Finanzplanung aufgestellte Investitionsprogramm.

Abstimmungsergebnis:

Anwesend: 19
Ja-Stimmen: 17
Nein-Stimmen: 2
Persönlich beteiligt: 0

TOP 4 Finanzplan und Investitionsprogramm der Stadt Bad Neustadt a. d.
Saale für die Finanzplanungsjahre 2027 bis 2029

Anwesend: 19
Ja-Stimmen: 17
Nein-Stimmen: 2
Persönlich beteiligt: 0


